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Fragen an den DSR 

1 Der DSR informierte sich in seiner Sitzung im September 2008 (123. DSR-Sitzung) 

unter anderem über offene Punkte zur inhaltlichen Ausgestaltung des Projekts zur 

Überarbeitung der Lageberichtstandards (DRS 15, 5, 5-10, 5-20 und ggf. 17). 

Ausgangspunkt der diskutierten Fragen war eine Präsentation des Änderungsbedarfs 

der Professoren Böcking und Kirsch (April 2007). Diskutiert wurde auch die Frage der 

Differenzierung der Regelungsinhalte des DRS 15 (neu). Der DSR entschied, zunächst 

eine Untersuchung zur Anwendung der Lageberichterstattungs-DRS in Auftrag zu 

geben. Professor Kajüter präsentierte die Ergebnisse (133. Sitzung, Juli 2009, hier: 

Folien 29 ff.). Danach hielt die Mehrheit aller Befragten (in jeder Kategorie)1

2 Sollte sich der DSR dieser Meinung anschließen und eine Differenzierung der DSR-

Normen anstreben, sollte sich diese Differenzierung auch in der Zusammensetzung der 

Arbeitsgruppe widerspiegeln. In der nächsten Sitzung des DSR (März 2010) sollen dem 

DSR auch Vorschläge für die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe unterbreitet 

 die 

Differenzierung der DRS nach Anforderungen für kapitalmarktorientierte und nicht-

kapitalmarktorientierte Unternehmen für sinnvoll. Nicht so deutlich, aber immer noch 

mehrheitlich (in jeder Kategorie) wurde sich zudem für eine Differenzierung nach der 

Unternehmensgröße ausgesprochen. Eine Differenzierung nach Branchenanforde-

rungen wurde tendenziell abgelehnt. 

                                            
1 Befragt wurden Unternehmen, Wirtschaftsprüfer, Finanzanalysten, Hochschullehrer und andere Institutionen 
(IDW; WPK; DPR) 
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werden. Es würde sich dann ferner anbieten, die Leitung der Arbeitsgruppe einem/einer 

Hochschullehrer(in) zu übertragen, um zwischen beiden Gruppen zu moderieren. 

 

Fragen an den DSR:  

1. Ist bereits absehbar, ob der DSR eine Differenzierung der Anforderungen des DRS 

15 (neu) befürwortet? 

2. Sofern dem zugestimmt wird, ist der DSR ferner der Auffassung, dass diese 

Differenzierung auch in der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe abgebildet werden 

sollte? 


